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Jahrgang 2013Jahrgang 2013 Nr. 284Nr. 284 ausgegeben am 16. August 2013ausgegeben am 16. August 2013

VerordnungVerordnung
vom 13. August 2013

über Qualitätssicherungsprüfungen bei Wirt-über Qualitätssicherungsprüfungen bei Wirt-
schaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesell-schaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften (Qualitätssicherungsprüfungsverord-schaften (Qualitätssicherungsprüfungsverord-

nung; QSPV)nung; QSPV)11

Aufgrund von Art. 38 Abs. 2, Art. 47c Abs. 2, Art. 50 Abs. 4 und Art.
106 des Wirtschaftsprüfergesetzes (WPG) vom 5. Dezember 2018, LGBl.
2019 Nr. 17, in der geltenden Fassung, verordnet die Regierung:2

I. Allgemeine BestimmungenI. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1

Gegenstand und Zweck

1) Diese Verordnung regelt:3

a) die anzuwendenden Prüfungsstandards bei der Durchführung von:
1. Abschlussprüfungen im Sinne von Art. 195 Abs. 1 i.V.m. Art. 1058

Abs. 1 PGR (Abschlussprüfungen); und
2. Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichterstattungen im Sinne von Art.

1096k PGR;
b) die Durchführung von Qualitätssicherungsprüfungen bei bewilligten

bzw. registrierten Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesell-
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schaften, die Abschlussprüfungen und Prüfungen der Nachhaltigkeits-
berichterstattung im Sinne der Richtlinie 2006/43/EG vornehmen (Qua-
litätskontrollen);

c) die Durchführung von Qualitätssicherungsprüfungen bei bewilligten
bzw. registrierten Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, die Abschlussprüfungen und Prüfungen der Nachhaltigkeits-
berichterstattung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse im Sinne
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 vornehmen (Inspektionen).

2) Sie dient der Umsetzung bzw. Durchführung folgender EWR-
Rechtsvorschriften:4

a) Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von Jahresabschlüssen und kon-
solidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG
und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/
EWG des Rates (ABl. L 157 vom 9. Juni 2006, S. 87);

b) Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an die
Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur
Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158
vom 27. Mai 2014, S. 77).

3) Die jeweils geltende Fassung der in Abs. 2 genannten EWR-Rechts-
vorschriften ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des Gemein-
samen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach
Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes.5

Art. 26

Bezeichnungen

Unter den in dieser Verordnung verwendeten Personenbezeichnungen
sind alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich
die Personenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes
Geschlecht beziehen.
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II. Prüfungsstandards bei AbschlussprüfungenII. Prüfungsstandards bei Abschlussprüfungen

Anzuwendende Prüfungsstandards7

Art. 3

a) im Allgemeinen8

1) Bis zur Annahme der internationalen Prüfungsstandards durch die
Europäische Kommission in dem Verfahren nach Art. 26 Abs. 1 der Richt-
linie 2006/43/EG müssen Abschlussprüfungen nach den internationalen
Prüfungsstandards (International Standards on Auditing - ISA) des Inter-
national Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) in ihrer jeweils
geltenden Fassung durchgeführt werden.9

2) Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften haben in
ihrem Bestätigungsvermerk in eindeutiger Weise auf den Prüfungsstandard
nach Abs. 1 hinzuweisen, welcher bei der Durchführung der Abschlussprü-
fung Anwendung gefunden hat.10

3) Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften müssen bei
der Durchführung von Abschlussprüfungen die Qualität ihrer Revisions-
dienstleistungen nach den internationalen Qualitätsmanagementstandards
(International Standards on Quality Management - ISQM) des IAASB in
ihrer jeweils geltenden Fassung sicherstellen.11

4) Aufgehoben12

Art. 3a13

b) bei weniger komplexen Unternehmen

1) Abweichend von Art. 3 Abs. 1 können Abschlussprüfungen bei
weniger komplexen Unternehmen unter den in Abs. 2 genannten Voraus-
setzungen nach dem internationalen Prüfungsstandard für die Abschluss-
prüfung weniger komplexer Unternehmen (International Standard on
Auditing for Audits of Financial Statements of Less Complex Entities -
ISA for LCE) des IAASB in ihrer jeweils geltenden Fassung durchgeführt
werden.

2) Der ISA for LCE darf, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist,
angewendet werden, wenn:
a) das zu prüfende Unternehmen eine mittelgrosse oder kleine Gesellschaft

bzw. eine Kleinstgesellschaft nach Art. 1064 Abs. 1 bis 2 PGR ist; und
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b) die geringere Komplexität durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:
1. Das zu prüfende Unternehmen ist kein Unternehmen von öffentli-

chem Interesse nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 13 des Gesetzes.
2. Das zu prüfende Unternehmen ist kein von der FMA bewilligtes

bzw. zugelassenes Unternehmen. Ausgenommen davon sind Bewil-
ligungsträger nach dem Treuhändergesetz.

3. Die Abschlussprüfung erfordert bestimmungsgemäss keine auftrags-
begleitende Qualitätssicherung.

4. Der verantwortliche Wirtschaftsprüfer beabsichtigt nicht, die
Arbeiten eines Sachverständigen und die Tätigkeit der internen Revi-
sion des zu prüfenden Unternehmens zu nutzen, um ausreichende
geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen.

5. Das zu prüfende Unternehmen lagert keine Bereiche seiner Geschäfts-
tätigkeit an eine Dienstleistungsorganisation aus.

6. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens, das Geschäftsmodell oder
die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, weisen keine erhebli-
chen Geschäftsrisiken auf.

7. Die Organisationsstruktur des Unternehmens ist nicht komplex und
gekennzeichnet durch wenige Berichtslinien oder -ebenen und ein
kleines Managementteam in Schlüsselpositionen.

8. Die IT-Infrastruktur des Unternehmens, einschliesslich ihrer Anwen-
dungen, Prozesse, Kontrollen und Organisation ist durch eine gerin-
gere Komplexität gekennzeichnet.

9. Die Jahresrechnung des Unternehmens enthält keine rechnungsle-
gungsbezogenen Schätzungen, welche die Verwendung komplexer
Methoden, Modelle, Annahmen oder Daten erfordern.

10. Bei einer Konzernabschlussprüfung finden die Ziff. 1 bis 9 sinnge-
mäss Anwendung. Zudem gelten folgende Voraussetzungen:
aa) Es sind keine Teilbereichsprüfer involviert, ausgenommen die

Beteiligung der Teilbereichsprüfer beschränkt sich lediglich auf
eine physische Anwesenheit für ein bestimmtes Prüfungsver-
fahren für die Konzernabschlussprüfung (z.B. Teilnahme an
einer physischen Inventurzählung oder physische Prüfung von
Vermögenswerten oder Dokumenten).

bb) Die Konzernstruktur erstreckt sich nur auf wenige Unternehmen
oder Geschäftseinheiten.
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cc) Die Konzernleitung kann dem Prüfungsteam uneingeschränkten
Zugang zu Informationen sowie einen uneingeschränkten
Zugriff auf personelle und technische Ressourcen innerhalb der
Gruppe gewähren.

dd) Die Konzernrechnungslegung erfolgt auf der Grundlage eines
einfachen Konsolidierungsverfahrens.

ee) Die Voraussetzungen nach Unterbst. aa bis dd gelten sowohl für
den Einzelabschluss der Konzerngesellschaften als auch für den
(konsolidierten) Konzernabschluss.

3) Im Übrigen findet Art. 3 Abs. 2 und 3 sinngemäss Anwendung.

IIa. Prüfungsstandards bei Prüfungen der Nachhaltigkeits-IIa. Prüfungsstandards bei Prüfungen der Nachhaltigkeits-
berichterstattungberichterstattung1414

Art. 3b15

Anzuwendende Prüfungsstandards

1) Bis zur Annahme der Prüfungsstandards durch die Europäische Kom-
mission in dem Verfahren nach Art. 26a Abs. 1 der Richtlinie 2006/43/EG
müssen Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung nach dem Inter-
national Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised),
Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Finan-
cial Information, des IAASB auf der Grundlage der Erlangung begrenzter
Prüfungssicherheit durchgeführt werden.

2) Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften müssen bei
der Durchführung von Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung die
Qualität ihrer Revisionsdienstleistungen nach dem internationalen Quali-
tätsmanagementstandard 1 (International Standard on Quality Management
1 - ISQM1) des IAASB in seiner jeweils geltenden Fassung sicherstellen.
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III. Durchführung von QualitätssicherungsprüfungenIII. Durchführung von Qualitätssicherungsprüfungen1616

Art. 4

Gegenstand und Umfang der Qualitätssicherungsprüfungen17

1) Gegenstand und Umfang der Qualitätssicherungsprüfungen richten
sich nach Art. 50 des Gesetzes.18

2) Die Überprüfung der Einhaltung der anzuwendenden Vorschriften
und Standards erfolgt risikoorientiert.

3) Sofern in vorangegangenen Qualitätssicherungsprüfungen Empfeh-
lungen nach Art. 52 Abs. 1 des Gesetzes ausgesprochen wurden oder eine
andere Anordnung erging, hat die FMA zudem deren Umsetzung und Ein-
haltung zu überprüfen, sofern noch keine Nachprüfung nach Art. 11 Abs. 3
erfolgt ist.19

Art. 520

Ordentliche und ausserordentliche Qualitätssicherungsprüfungen

1) Die FMA führt in regelmässigen Abständen ordentliche Qualitäts-
sicherungsprüfungen durch oder lässt diese durch beauftragte Dritte nach
Massgabe von Art. 13 durchführen.

2) Die FMA bestimmt den Beginn und den Ort der Qualitätssicherungs-
prüfungen unter Berücksichtigung einer angemessenen Frist zur Vorbe-
reitung. Sie wählt die bei einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft zu überprüfenden Abschlussprüfungsmandate sowie
Mandate zur Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu Beginn der
Qualitätssicherungsprüfung aus. Sie kann Art und Umfang von Stichproben
während einer Qualitätssicherungsprüfung jederzeit erweitern.21

3) Die FMA kann jederzeit ausserordentliche Qualitätssicherungsprü-
fungen durchführen oder durch beauftragte Dritte nach Massgabe von Art.
13 durchführen lassen, wenn der Verdacht auf einen Verstoss gegen anzu-
wendende Vorschriften und Standards vorliegt. Der Prüfungsumfang
richtet sich entsprechend dem Anlassfall nach Art. 4 Abs. 2.

173.540.14 Qualitätssicherungsprüfungsverordnung (QSPV)

6 Fassung: 01.01.2025



Art. 622

Ankündigung von Qualitätssicherungsprüfungen

1) Die FMA hat Qualitätssicherungsprüfungen in der Regel anzukün-
digen.

2) Bei ausserordentlichen Qualitätssicherungsprüfungen kann die FMA
auf deren Ankündigung verzichten, sofern dies verhältnismässig ist und der
Zweck der Kontrolle es verlangt.

Art. 723

In die Qualitätssicherungsprüfung einzubeziehende Abschlussprüfungen
sowie Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung

1) In die ordentliche Qualitätssicherungsprüfung werden diejenigen
Abschlussprüfungen und Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung
einbezogen, die seit der vorangegangenen ordentlichen Qualitätssiche-
rungsprüfung durchgeführt wurden.

2) Eine Abschlussprüfung sowie eine Prüfung der Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung gilt als durchgeführt, sobald der Bestätigungsvermerk zum
Auftrag erteilt und der entsprechende endgültige Auftragsakt zusammenge-
stellt wurde.

Prüfungsdokumentation und weitere Dokumente

Art. 8

a) Anforderungen

1) Die FMA nimmt die Qualitätssicherungsprüfungen anhand der Prü-
fungsdokumentation (sog. Arbeitspapiere) sowie weiterer Dokumente des
Wirtschaftsprüfers oder der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vor.24

2) Die Prüfungsdokumentation umfasst die Aufzeichnungen zu den
durchgeführten Prüfungshandlungen, den erlangten relevanten Prüfungs-
nachweisen sowie den vom Wirtschaftsprüfer oder von der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft daraus gezogenen Schlussfolgerungen.25

3) Weitere Dokumente umfassen die Dokumentationen betreffend die
Wahrung der Unabhängigkeit, die Qualitätssicherung, die kontinuierliche
Fortbildung, die Quantität und Qualität der eingesetzten Ressourcen sowie
der berechneten Honorare.
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4) Die Prüfungsdokumentation und die weiteren Dokumente müssen so
umfassend, verständlich und detailliert sein, dass sich die FMA ein zuver-
lässiges Urteil über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der
anzuwendenden Standards nach Art. 38, 47c und 49 des Gesetzes sowie
Art. 3 bis 3b dieser Verordnung über die durchgeführte Abschlussprüfung
sowie der angeordneten Massnahmen zur Qualitätssicherung bilden kann.
Die Prüfungsdokumentation darf nach deren endgültigen Erstellung nicht
geändert werden, ohne dass sich dies nachvollziehbar feststellen lässt.26

5) Die Prüfungsdokumentation und die weiteren Dokumente müssen
der FMA zum Zweck der Qualitätssicherungsprüfung wie folgt bereitge-
stellt werden:27

a) in der gleichen Weise wie bei internen Qualitätsreviews; und
b) bei der Durchführung von Abschlussprüfungen unter Verwendung einer

Prüfsoftware (Audit Tool), einschliesslich der Gewährung eines unein-
geschränkten Zugriffs auf die Infrastruktur der Prüfsoftware; die FMA
bestimmt die Anzahl der für die Qualitätssicherungsprüfung benötigten
Systemzugänge zur Prüfsoftware.

Art. 9

b) Aufbewahrung und Weitergabe28

1) Die Prüfungsdokumentation und die weiteren Dokumente müssen im
Inland an einem jederzeit zugänglichen Ort aufbewahrt werden.

2) Sie können in schriftlicher, elektronischer oder vergleichbarer Weise
aufbewahrt werden, wenn:
a) dadurch die Übereinstimmung mit den zugrunde liegenden Unterlagen

gewährleistet ist;
b) sie jederzeit verfügbar sind; und
c) sie jederzeit lesbar gemacht werden können.

3) Die aufbewahrten Bild- und Datenträger im Sinne von Abs. 2 sind
regelmässig auf ihre Integrität und Lesbarkeit zu prüfen.

4) Wirtschaftsprüfern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ist es nicht
gestattet, die sich in ihrem Besitz befindliche Prüfungsdokumentation und
die weiteren Dokumente direkt an ausländische Behörden zu übermitteln.
Eine solche Übermittlung darf nur im Wege der Amtshilfe durch die FMA
nach Massgabe von Art. 87 und 88 des Gesetzes erfolgen.29
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Art. 10

Prüfbericht

1) Über jede Qualitätssicherungsprüfung erstellt die FMA einen Prüf-
bericht ("Prüfbericht über die Durchführung einer Qualitätssicherungsprü-
fung").30

2) Sie gibt dem geprüften Wirtschaftsprüfer oder der geprüften Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft Gelegenheit, zu den Prüfungsfeststellungen
Stellung zu nehmen.31

Art. 11

Umsetzung von Empfehlungen in Prüfberichten

1) Stellt die FMA im Rahmen von Qualitätssicherungsprüfungen Mängel
fest, so spricht sie Empfehlungen zu deren Beseitigung oder Vermeidung
aus.32

2) Für die Umsetzung von Empfehlungen setzt die FMA dem geprüften
Wirtschaftsprüfer oder der geprüften Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine
angemessene Frist von bis zu zwölf Monaten. Diese Frist kann in begrün-
deten Fällen verlängert werden.33

3) Die FMA kann zur Überprüfung der Umsetzung von Empfehlungen
oder Anordnungen zur Herstellung des rechtmässigen Zustands nach
Ablauf der Frist nach Abs. 2 eine Nachprüfung durchführen. Art. 6 bis 10,
12 und 13 finden sinngemäss Anwendung.

Art. 1234

Mitwirkungspflichten

1) Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sind ver-
pflichtet, an der Qualitätssicherungsprüfung mitzuwirken. Sie haben insbe-
sondere für die gesamte Dauer der Qualitätssicherungsprüfung einen infor-
mierten Vertreter bereitzustellen, welcher der FMA oder dem von ihr
beauftragten Dritten Auskünfte erteilt, die Prüfungsdokumentation und die
weiteren Dokumente vorlegt oder Abschriften ausfolgt.35

2) Abs. 1 gilt auch für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, die die Prüfung eines konsolidierten Abschlusses eines Konzerns
durchführen. Die Mitwirkungspflicht gilt auch in Fällen, in denen Teilbe-
reiche durch Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften aus
einem Drittland geprüft wurden.

Qualitätssicherungsprüfungsverordnung (QSPV) 173.540.14
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Art. 13

Beizug von Dritten

1) Die FMA kann nach Anhörung der zu überprüfenden Wirtschafts-
prüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ausnahmsweise Dritte mit
der Durchführung von ordentlichen Qualitätssicherungsprüfungen beauf-
tragen und diesen entsprechende Weisungen erteilen.36

2) Die FMA prüft, ob die beigezogenen Dritten die ihnen übertragenen
Aufgaben geeignet, angemessen und verhältnismässig erfüllen. Sie kann bei-
gezogene Dritte bei der Durchführung der ihnen übertragenen Aufgaben
begleiten.

3) Die FMA ist an die von beigezogenen Dritten getroffenen Feststel-
lungen nicht gebunden. Es steht ihr frei, diese Feststellungen unabhängig
nochmals zu überprüfen.

4) Die beigezogenen Dritten müssen für die Durchführung der Tätig-
keiten qualifiziert und von den zu überprüfenden Wirtschaftsprüfern und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften unabhängig sein. Sie unterliegen hin-
sichtlich der Feststellungen, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit machen, dem
Amtsgeheimnis.37

5) Auf die Aufbewahrung der Prüfungsdokumentation und der weiteren
Dokumente findet Art. 9 sinngemäss Anwendung.

IV. Übergangs- und SchlussbestimmungenIV. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 14

Übergangsbestimmungen

1) Bei der erstmaligen Durchführung von Qualitätssicherungsprüfungen
werden Abschlussprüfungen miteinbezogen, die sich auf das Geschäftsjahr
2012 oder spätere Geschäftsjahre beziehen.38

2) Führt ein Wirtschaftsprüfer oder eine Revisionsgesellschaft erstmalig
eine Abschlussprüfung durch, so beginnen die Fristen nach Art. 12b Abs.
3 des Gesetzes zu laufen, sobald der entsprechende endgültige Auftragsakt
nach Art. 7 zusammengestellt ist.
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Art. 15

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Oktober 2013 in Kraft.

Fürstliche Regierung:
gez. Adrian Hasler
Fürstlicher Regierungschef

Qualitätssicherungsprüfungsverordnung (QSPV) 173.540.14
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ÜbergangsbestimmungenÜbergangsbestimmungen

173.540.14 V über Qualitätssicherungsprüfungen bei Wirtschaftsprüfern173.540.14 V über Qualitätssicherungsprüfungen bei Wirtschaftsprüfern
und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Qualitätssicherungsprüfungsver-und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (Qualitätssicherungsprüfungsver-

ordnung; QSPV)ordnung; QSPV)
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2020 Nr. 486 ausgegeben am 18. Dezember 2020Jahrgang 2020 Nr. 486 ausgegeben am 18. Dezember 2020

VerordnungVerordnung
vom 15. Dezember 2020

über die Abänderung der Qualitätssicherungsprü-über die Abänderung der Qualitätssicherungsprü-
fungsverordnungfungsverordnung

......

II.II.
ÜbergangsbestimmungÜbergangsbestimmung

Führt ein Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
erstmalig eine Abschlussprüfung durch, so beginnen die Fristen nach Art.
50 Abs. 3 des Gesetzes zu laufen, sobald der entsprechende endgültige Auf-
tragsakt nach Art. 7 zusammengestellt ist.

......
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2024 Nr. 241 ausgegeben am 13. Juni 2024Jahrgang 2024 Nr. 241 ausgegeben am 13. Juni 2024

VerordnungVerordnung
vom 11. Juni 2024

über die Abänderung der Qualitätssicherungsprü-über die Abänderung der Qualitätssicherungsprü-
fungsverordnungfungsverordnung

......

II.II.
ÜbergangsbestimmungenÜbergangsbestimmungen

1) Bei der erstmaligen Durchführung der Qualitätssicherungsprüfung
betreffend Prüfungen der Nachhaltigkeitsberichterstattung werden dieje-
nigen Mandate miteinbezogen, die sich auf das Geschäftsjahr 2024 oder spä-
tere Geschäftsjahre beziehen.

2) Führt ein Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
erstmalig eine Prüfung der Nachhaltigkeitsberichterstattung durch, so
beginnen die Fristen nach Art. 50 Abs. 3 des Gesetzes zu laufen, sobald der
entsprechende endgültige Auftragsakt nach Art. 7 zusammengestellt ist.

3) Art. 3 Abs. 3 findet erstmals auf Abschlussprüfungen für Geschäfts-
jahre Anwendung, die am oder nach dem 1. Januar 2025 beginnen. Bis
zu diesem Zeitpunkt müssen Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften bei der Durchführung von Abschlussprüfungen die Qualität
ihrer Revisionsdienstleistung nach dem internationalen Qualitätssiche-
rungsstandard 1 (International Standard on Quality Control 1 - ISQC1) des
IAASB sicherstellen.

......
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Liechtensteinisches LandesgesetzblattLiechtensteinisches Landesgesetzblatt
Jahrgang 2024 Nr. 457 ausgegeben am 13. Dezember 2024Jahrgang 2024 Nr. 457 ausgegeben am 13. Dezember 2024

VerordnungVerordnung
vom 10. Dezember 2024

über die Abänderung der Qualitätssicherungsprü-über die Abänderung der Qualitätssicherungsprü-
fungsverordnungfungsverordnung

......

II.II.
ÜbergangsbestimmungÜbergangsbestimmung

Art. 3a findet erstmals auf Abschlussprüfungen für Geschäftsjahre
Anwendung, die am oder nach dem 1. Januar 2024 begonnen haben.

......
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1 Titel abgeändert durch LGBl. 2020 Nr. 486.

2 Ingress abgeändert durch LGBl. 2024 Nr. 241.

3 Art. 1 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2024 Nr. 241.

4 Art. 1 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2020 Nr. 486.

5 Art. 1 Abs. 3 eingefügt durch LGBl. 2020 Nr. 486.

6 Art. 2 abgeändert durch LGBl. 2024 Nr. 241.

7 Sachüberschrift vor Art. 3 eingefügt durch LGBl. 2024 Nr. 457.

8 Art. 3 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2024 Nr. 457.

9 Art. 3 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2021 Nr. 300.

10 Art. 3 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2020 Nr. 486.

11 Art. 3 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2024 Nr. 241. Findet in dieser Form erstmals auf
Abschlussprüfungen für Geschäftsjahre Anwendung, die am oder nach dem 1. Januar
2025 beginnen.

12 Art. 3 Abs. 4 aufgehoben durch LGBl. 2021 Nr. 300.

13 Art. 3a abgeändert durch LGBl. 2024 Nr. 457.

14 Überschrift vor Art. 3b eingefügt durch LGBl. 2024 Nr. 457.

15 Art. 3b eingefügt durch LGBl. 2024 Nr. 457.

16 Überschrift vor Art. 4 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 337.

17 Art. 4 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 337.

18 Art. 4 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 337.

19 Art. 4 Abs. 3 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 337.

20 Art. 5 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 337.

21 Art. 5 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2024 Nr. 241.

22 Art. 6 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 337.

23 Art. 7 abgeändert durch LGBl. 2024 Nr. 241.

24 Art. 8 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 337.

25 Art. 8 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2020 Nr. 486.

26 Art. 8 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2024 Nr. 457.

27 Art. 8 Abs. 5 eingefügt durch LGBl. 2024 Nr. 457.

28 Art. 9 Sachüberschrift abgeändert durch LGBl. 2020 Nr. 486.
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/chrono/2020486000
/chrono/2024241000
/chrono/2024241000
/chrono/2020486000
/chrono/2020486000
/chrono/2024241000
/chrono/2024457000
/chrono/2024457000
/chrono/2021300000
/chrono/2020486000
/chrono/2024241000
/chrono/2021300000
/chrono/2024457000
/chrono/2024457000
/chrono/2024457000
/chrono/2022337000
/chrono/2022337000
/chrono/2022337000
/chrono/2022337000
/chrono/2022337000
/chrono/2024241000
/chrono/2022337000
/chrono/2024241000
/chrono/2022337000
/chrono/2020486000
/chrono/2024457000
/chrono/2024457000
/chrono/2020486000


29 Art. 9 Abs. 4 eingefügt durch LGBl. 2020 Nr. 486.

30 Art. 10 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 337.

31 Art. 10 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2020 Nr. 486.

32 Art. 11 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 337.

33 Art. 11 Abs. 2 abgeändert durch LGBl. 2020 Nr. 486.

34 Art. 12 abgeändert durch LGBl. 2020 Nr. 486.

35 Art. 12 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 337.

36 Art. 13 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 337.

37 Art. 13 Abs. 4 abgeändert durch LGBl. 2020 Nr. 486.

38 Art. 14 Abs. 1 abgeändert durch LGBl. 2022 Nr. 337.
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/chrono/2020486000
/chrono/2022337000
/chrono/2020486000
/chrono/2022337000
/chrono/2020486000
/chrono/2020486000
/chrono/2022337000
/chrono/2022337000
/chrono/2020486000
/chrono/2022337000

